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Teil A Bedingungen 

A 1 Allgemeines 

1.1 Die DB Fernverkehr AG befördert begleitete Kraftfahrzeuge von Niebüll nach Westerland und 
in der Gegenrichtung. Dabei gelten die Bedingungen und Preise dieses Tarifs. Der Tarif und 
die besonderen Bestimmungen für Gefahrgut nach Nr. A 8 können in den Terminals in Niebüll 
und Westerland sowie im Internet unter www.bahn.de/syltshuttle eingesehen werden. 

1.2 Änderungen und Ergänzungen zu diesem Tarif sowie deren Inkrafttreten werden im Internet 
unter www.bahn.de/syltshuttle veröffentlicht. 

1.3 Während der Überfahrt müssen die für Insassen der Kraftfahrzeuge vorgeschriebenen Sicher-
heitsgurte stets angelegt sein und das Kraftfahrzeug darf nicht verlassen werden. Der Aufent-
halt in Wohnwagen, Anhängern usw. ist während der Überfahrt nicht gestattet. Kinder sind von 
den erwachsenen Begleitpersonen entsprechend zu sichern und zu beaufsichtigen. 

1.4 Voraussetzung für die Beförderung ist, dass der Fahrzeugführer im Besitz einer gültigen Füh-
rerschein-Klasse für sein Kraftfahrzeug ist.  

1.5 Die Beförderung von Gütern und lebenden Tieren mit Kraftfahrzeugen und Anhängern ist zu-
gelassen. Der Fahrzeugführer ist für die Güter und lebenden Tiere selbst verantwortlich.  

1.6 Der Fahrzeugführer ist verpflichtet, alle Vorkehrungen am Kraftfahrzeug zu treffen, um Schä-
den zu verhüten. Die Sicherheitshinweise für eine sichere Überfahrt sind im Sylt Shuttle-Tarif, 
insbesondere unter A 14 Sicherheit, zu beachten.  

1.7 Bei der Beförderung von Gefahrgut sind die Regeln nach Nr. A 8 dieses Tarifs einzuhalten. 

1.8 Der Fahrzeugschein/die Zulassungsbescheinigung Teil I enthält wichtige Daten über das 
Kraftfahrzeug. Dieser/Diese ist zusammen mit der Fahrkarte und der dazugehörigen Quittung 
in den Terminals zur Einsichtnahme durch Servicepersonal bereitzuhalten. 

1.9 Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bedingungen dieses Tarifs kann ein Beförderungsaus-
schluss erfolgen. 

A 2 Beförderung 

2.1 Es werden Kraftfahrzeuge und deren Insassen auf Doppelstockeinheiten (Waggons mit zwei 
Fahrebenen) oder Einstockeinheiten (Waggons mit einer Fahrebene) befördert; ausgeschlos-
sen von der Beförderung sind dabei von vornherein solche Kraftfahrzeuge, von deren Bauart 
her eine Beschädigung des Zuges nicht auszuschließen ist (z. B. Kettenfahrzeuge, Straßen-
walzen, usw.).  

2.2 Die Kraftfahrzeuge müssen für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) zugelassen, verkehrssicher und fahrtüchtig sein. 

2.3 Ein Anspruch auf die Beförderung auf einem bestimmten Stellplatz besteht nicht. Insbeson-
dere bei hohem Verkehrsaufkommen behalten wir uns vor, Fahrzeuge, welche die Vorausset-
zungen zur Beförderung auf Doppelstockeinheiten erfüllen, einen Stellplatz auf den Einstock-
einheiten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung zuzuweisen. 

2.4 Für Omnibusse ist eine verbindliche Mitfahrt auf dem Zug nur nach vorheriger Reservierung 
möglich. Die Reservierungsbedingungen sind im Internet unter www.bahn.de/syltshuttle ein-
sehbar und liegen in den Verkaufsstellen der Terminals aus. 
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2.5 Ein Anspruch auf Beförderung ohne eine Stellplatzreservierung besteht ebenfalls nicht, wenn 
der Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug den nächsten fahrplanmäßigen Zug und gege-
benenfalls weitere fahrplanmäßige Züge aufgrund eines der nachfolgend genannten Gründe 
nicht erreicht:  

a) Es kommt zu allgemeinen Wartezeiten durch hohes Verkehrsaufkommen; 

b) Es ergeben sich Verzögerungen bei der Zufahrt zu den Wartebereichen oder Weiterfahrt 
innerhalb der Terminals (von Wartebereich zu Wartebereich), wenn alle Aufstellplätze be-
setzt sind; 

c) Alle verfügbaren Stellplätze auf dem Zug sind belegt; 

d) Wegen besonderer Witterungsverhältnisse (wie zum Beispiel bei starkem Sturm) ist der 
Verkehr des Sylt Shuttle vollständig oder teilweise eingestellt; 

e) Bei besonderen Witterungsverhältnissen können ausnahmsweise nicht alle Stellplätze auf 
dem Zug vergeben werden oder die Beförderung eines bestimmten Kraftfahrzeugs ist 
nicht möglich; oder 

f) Das höchste zulässige Ladungsgewicht für den Zug ist erreicht und aus diesem Grund 
müssen Stellplätze frei bleiben. 

2.6 Aus Gründen der Sicherheit behält sich die DB Fernverkehr AG darüber hinaus vor, Kraftfahr-
zeuge und deren Anhänger nur mit zusätzlichen Auflagen zu befördern bzw. von der Mitfahrt 
auf dem Zug auszuschließen. Im Fall von zusätzlichen Auflagen ist vom Fahrzeugführer eine 
Haftungsfreistellungserklärung in schriftlicher Form abzugeben. Die Kosten für den dafür zu-
sätzlich entstehenden Aufwand (z. B. Bereitstellung zusätzlicher Sicherungsmittel, wie Seile 
und Keile oder die gesonderte Bereitstellung von speziell geschultem Verladepersonal) sind 
vom Fahrzeugführer zu tragen. Es gilt Preiskategorie Z. 

A 3 Beförderungsvertrag 

3.1 Voraussetzung für die Beförderung ist der vorherige Erwerb einer Fahrkarte nach diesem Ta-
rif. Fahrkarten nach anderen Tarifen werden beim Sylt Shuttle nicht anerkannt.  

3.2 Als Fahrkarten werden ausgegeben:  

a) eine Chipkarte und ein besonderer Quittungsausdruck der zusammen mit der Chip-
karte ausgegeben wird. Der Quittungsbeleg allein gilt nicht als Fahrkarte; 

b) ein Mobile-Ticket über die Sylt Shuttle-App; oder 

c) ein Online-Ticket aus dem Webshop über ticket.syltshuttle.de. 

3.3 Die Chipkarte ist nur elektronisch auslesbar. Auf der Vorderseite der Chipkarte ist ein Hinweis 
angegeben, wo anwendbare Preise und Beförderungsbedingungen einsehbar sind. Der Preis, 
die Geltungsdauer der Fahrkarte und der Reisetag sind auf dem Quittungsausdruck angege-
ben. Die Angaben können dabei auch in verkürzter Form oder durch Symbole erfolgen.  

3.4 Das Mobile-Ticket wird mit einem QR-Code in der Sylt Shuttle-App dargestellt. Der Preis, die 
Geltungsdauer der Fahrkarte und der Reisetag sind im Ticket angegeben. Die Angaben kön-
nen dabei auch in verkürzter Form oder durch Symbole erfolgen. 

3.5 Das Online-Ticket wird in Form eines PDF Dokuments ausgegeben. Ein QR-Code, der Preis, 
die Geltungsdauer der Fahrkarte und der Reisetag (wenn angegeben) sind im Ticket darge-
stellt. Die Angaben können dabei auch in verkürzter Form oder durch Symbole erfolgen. 

3.6 Soweit nicht anders geregelt, entspricht eine Fahrkarte einem Beförderungsvertrag.  
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3.7 Die freiwillige Angabe des Kfz-Kennzeichens dient der Zufahrtskontrolle, Verkehrslenkung und 
Wegeleitung in den Terminals. 

A 4 Angaben zu den für die Beförderung maßgeblichen Daten  

4.1 Vom Fahrzeugführer sind richtige Angaben über das Kraftfahrzeug, dessen Umfang, Ge-
wichte, Ladung, Länge, Höhe, Breite, Achsstand usw. anzugeben. 

4.2 Aus konkretem Anlass kann eine Überprüfung der Fahrkarte, der Maße und des Gewichts 
vom Kraftfahrzeug jederzeit durchgeführt werden. 

4.3 Es werden nur Originale von Ausweisen, Fahrzeugscheinen/ Zulassungsbescheinigungen  
Teil I, Meldebescheinigungen usw. akzeptiert. 

A 5 Erhöhter Fahrpreis 

5.1 Der Fahrzeugführer ist zur Zahlung eines erhöhten Fahrpreises verpflichtet, wenn er 

a) falsche Angaben zu den für die Beförderung maßgeblichen Daten oder/und zum 
Hauptwohnsitz auf Sylt oder/und zum Gewerbestandort auf Sylt gemacht hat. 

b) Manipulationen an Fahrkarten, Quittungen oder Chipkarten vorgenommen hat. 

c) mit einer ungültigen Fahrkarte gefahren ist. 

5.2 Der erhöhte Fahrpreis beträgt das Doppelte des einfachen regulären Fahrpreises, entspre-
chend der für das Kraftfahrzeug gültigen Preiskategorie, mindestens 60,- Euro. 

5.3  Bei Zuwiderhandlungen nach Punkt A 1 Allgemeines Nr. 1.9, die zum Ausschluss von der 
Fahrt nach den Bedingungen dieses Tarifs führen, wird sich vorbehalten, den erhöhten Fahr-
preis zu erheben. 
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A 6 Beförderung auf Doppelstockeinheiten (zwei Fahrebenen) 

Das Kraftfahrzeug kann auf Doppelstockeinheiten befördert werden, wenn dem nicht Auflagen 
zur Sicherheit entgegenstehen und es folgende Voraussetzungen erfüllt: 

Gesamtgewicht maximal 

3,0 t 

  

maximale Breite über alles 

2,20 m 

  

maximale Höhe über alles 

obere Fahrebene:    2,70 m 
untere Fahrebene:   1,65 m 

  

maximale Länge über alles 

6,00 m 

  

Durchmesser des kleinsten Wendekreises nicht größer als 

15,40 m  

 
 



 

Freigabe:    
Regierungspräsidium 
Darmstadt am 01.07.21 

Seite: 7 
  

 

A 7 Beförderung auf Einstockeinheiten (eine Fahrebene) 

7.1  Das Kraftfahrzeug kann auf Einstockeinheiten befördert werden, wenn dem nicht Auflagen zur 
Sicherheit entgegenstehen und es die folgenden Voraussetzungen erfüllt. 

Gesamtgewicht maximal 

50,0 t 

 

maximale Achslast 

13,0 t 

 

maximale Breite über alles 

bis einschließlich 1,54 m Höhe:                          2,60 m 
ab 1,55 m bis einschließlich 4,05 m Höhe:         2,86 m 

 

maximale Länge über alles 
Sattelzug:                                                          21,40 m 
Gliederzug:                                                        21,80 m 

           Lkw mit gelenkten Nachlauf- oder Endachsen  18,50 m 
 

maximale Höhe über alles 

4,05 m 

 

Durchmesser des kleinsten Wendekreises nicht größer als 

20,00 m  

7.2  Sollte das Kraftfahrzeug diese Voraussetzungen nicht erfüllen, ist unser Servicepersonal zu 
benachrichtigen. Bei solchen Kraftfahrzeugen kann ein Entgelt für zusätzlichen Aufwand nach 
Preiskategorie Z erhoben werden bzw. findet ein Ausschluss von der Beförderung statt. 
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A 8 Beförderung von Motorrädern 

8.1 Motorräder, Motorräder mit Beiwagen, Motorroller, Quads und Fahrräder mit Hilfsmotor 
(Moped, Mofa) werden im Rahmen von verfügbaren Sitzplätzen im Begleitfahrzeug auf 
den Einstockeinheiten des Zuges befördert. 

8.2 Die Fahrzeuge werden stehend befördert und müssen durch den Fahrzeugführer gegen 
Umkippen gesichert werden. Entsprechendes Sicherungsmaterial, wie z. B. Spanngurte, 
wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

8.3 Auf Verlangen des Servicepersonals ist das auf dem Fahrzeug befindliche Gepäck vor 
der Beförderung abzunehmen. 

8.4  Die Fahrzeuge werden auf den Einstockeinheiten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrich-
tung befördert. Alle Sicherungsmaßnahmen sind vom Fahrzeugführer hierauf auszurich-
ten, z.B. das Abmontieren des Windshields. Fahrer und Beifahrer nehmen in einem be-
sonderen Begleiterfahrzeug Platz. 
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A 9 Beförderung von Kraftfahrzeugen mit Gefahrgut  

9.1  Die Gefahrgutbeförderung im Sylt Shuttle-Verkehr erfolgt nach der GGVSEB, Anlage 2, 
Pk. 4.2 b) und unter Beachtung der Vorschriften nach Unterabschnitt 1.1.4.4. RID des 
Huckepackverkehrs.  

9.2 Nachfolgend genannte gefährliche Güter dürfen unter Beachtung dieser Bestimmungen im 
Übersetzverkehr mit dem Sylt Shuttle über den Hindenburgdamm zwischen Niebüll und Wes-
terland (Sylt) auf den Einstockeinheiten befördert werden. 

 
Klasse Verpackungsgruppe/ 

Klassifizierungscode 
Benennung des Stoffes 

Gefährliche Stoffe und Gegenstände in Versandstücken in gedeckten und bedeck-
ten Straßenfahrzeugen 
1.4 und 2 bis 9 alle  
 
Beförderung in Tanks:    Straßentankfahrzeugen, Straßenfahrzeugen mit  
                                          Aufsetztanks und Straßenfahrzeuge mit Tankcontainern 
2 F+A+O 

 
Gase 

3 
 

II+III  
Keine Nebengefahr 6.1 = 
giftig 

Entzündbare flüssige Stoffe 
(keine giftigen) 
 

8 II+III  
Keine Nebengefahr 6.1 = 
giftig 

Ätzende Stoffe 
(keine giftigen) 
 

9 II+III Verschiedene gefährliche 
Stoffe und Gegenstände 
 

 
Das bedeutet insbesondere für die Beförderung von Gefahrgut in Tankfahrzeugen: 
- Die Beförderung von Tankfahrzeugen, die mit dem Großzettel 6.1 (giftig) gekennzeichnet 

sind, ist immer ausgeschlossen. 
- Bei den Gefahrgütern der Klasse 2 (Gase) dürfen nur Tankfahrzeuge befördert werden, 

die mit dem Großzettel 2.1 oder 2.2 gekennzeichnet sind. 
- Bei den Gefahrgütern in Tankfahrzeugen der Klasse 3, 8 und 9 wird im Beförderungspa-

pier geprüft, ob es sich um die Verpackungsgruppe (VG) II oder III handelt. Die Verpa-
ckungsgruppe I darf nicht befördert werden. 

9.3 Pro Reisezug darf nur eine kennzeichnungspflichtige Beförderungseinheit (ein Lkw) mitgeführt 
werden.  

9.4 Für Gefahrgut-Transporte besteht Reservierungspflicht. Die detaillierten Reservierungsbestim-
mungen werden unter www.bahn.de/syltshuttle bekannt gegeben. 
 

9.5 Gefahrguttransporte sind durch den Fahrzeugführer vor der Einfahrt in das Terminal am  
CheckIn anzumelden. 

9.6 Die Verladung von Straßentankfahrzeugen, Straßenfahrzeugen mit Aufsetztanks und gedeck-
ten oder bedeckten Fahrzeugen mit den o.g. Gefahrgütern ist zulässig, wenn für diese Fahr-
zeuge die Kennzeichnung sowie deren Inhalt den internationalen Beförderungsbedingungen 
für Gefahrgut auf der Straße (ADR) entspricht. 
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9.7 Schriftliche Weisungen sind in den Straßenfahrzeugen gemäß den Vorschriften des Abschnitts 
5.4.3 ADR mitzuführen.  
Die Begleitpapiere (Frachtpapiere) und die schriftlichen Weisungen sind vom Straßenfahr-
zeugführer mit den Angaben gemäß ADR /RID 5.4.1 an den Zugführer des Sylt Shuttle für die 
Dauer der Beladung, der Überfahrt und der Entladung im Terminal zu übergeben. 

9.8 Die Beförderung von Fahrzeugen mit Gefahrgut ist ausgeschlossen, wenn während der Beför-
derungsdauer mit einer Windstärke von Bft 10 = ab 89 km/h (auch in Böen) oder mehr gerech-
net werden kann.  

9.9  Die vorgenannten Bestimmungen sind auch bei der Beförderung von Straßentankfahrzeugen 
mit ungereinigten, leeren Tanks anzuwenden. 

A 10 Beförderung von Gepäck und Gegenständen 

10.1 Gepäck und Gegenstände dürfen auf eigenes Risiko des Fahrzeugführers während der 
Beförderung auf und in den Kraftfahrzeugen belassen werden, wenn die Voraussetzun-
gen der Punkte A 6, A 7, A 8 und A 14 eingehalten werden. 

10.2 Das Gepäck und andere Gegenstände, wie z. B. Fahrräder, leichte Boote, andere Sport-
geräte und Dachboxen müssen am oder auf dem Kraftfahrzeug für eine sichere Über-
fahrt ausreichend vom Fahrzeugführer gesichert werden. Verwendete Dachboxen, 
Dach- und Heckgepäckträger müssen handelsüblich (keine Selbstbauten) und fest mon-
tiert sein.  

10.3 Da eine Beförderung entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung stattfinden kann, sind die 
Sicherungsmaßnahmen des Gepäcks und der Gegenstände auch hierauf auszurichten. 

10.4 Auf Motorrädern darf Gepäck belassen werden, soweit es in den am Motorrad befestig-
ten Satteltaschen oder Motorradkoffern untergebracht ist. Zusätzlich angebrachtes Ge-
päck muss fest verzurrt sein. Motorradhelme dürfen während der Zugfahrt nicht am Mo-
torrad verbleiben. 

A 11 Fahrplan und Witterungsverhältnisse 

11.1 Der Fahrplan hängt in den Terminals aus und steht im Internet unter www.bahn.de/syl-
tshuttle. Fahrpläne sind im CheckIn oder im KundenCenter Westerland erhältlich. 

11.2 Witterungsbedingte Abweichungen vom veröffentlichten Fahrplan sind jederzeit möglich.  

A 12 Verkehrsregelung in den Terminals und Aufenthalt in den Terminals 

12.1 Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. 

12.2 Schienenfahrzeuge haben immer Vorrang.  

12.3 Es gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO) und die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung (StVZO). 

12.4 Der Aufenthalt in unseren Terminals ist nur Kunden und nur während der Öffnungszeiten 
des Terminals gestattet. 

12.5 Das Parken von Kraftfahrzeugen ist im Terminal grundsätzlich nicht gestattet. Falls aus-
reichender Stellplatz vorhanden ist, kann das Parken im Terminal während der Öff-
nungszeiten des Terminals gestattet werden. Dafür wird ein Entgelt nach Preiskategorie 
Z erhoben. 
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A 13 Verkehrsregelung auf dem Zug 

13.1 Auf dem Zug darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Auf dem Zug ist soweit wie 
möglich vorzufahren, sofern das Servicepersonal keine andere Anweisung gibt. 

13.2 Das Kraftfahrzeug ist jedoch nicht auf den mit dem Verkehrszeichen „Absolutes Halteverbot“ 
gekennzeichneten Bereichen abzustellen. Dieser Bereich ist freizuhalten. 

A 14 Sicherheit 

14.1 Auf Einstockeinheiten werden Kraftfahrzeuge entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung beför-
dert. Alle Sicherungsmaßnahmen sind vom Fahrzeugführer hierauf auszurichten.  

14.2 Bei Kleintransportern, insbesondere Pickups, mit festen Laderaumdeckungen, sind bei einer 
Beförderung auf Einstockeinheiten die Abdeckungen mit zusätzlichen Gurten durch den Fahr-
zeugführer zu sichern. 

14.3 Kraftfahrzeuge mit Anhänger (z. B. Gliederzüge, Sattelzüge, Pkw mit Anhänger) werden nur 
auf Einstockeinheiten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung befördert. 

14.4 Motorräder, Motorräder mit Beiwagen, Quads und Trikes werden nur auf Einstockeinheiten 
entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung befördert. Alle Sicherungsmaßnahmen sind vom 
Fahrzeugführer hierauf auszurichten, z.B. das Abmontieren des Windshields.  

14.5 Die Auffahrt und Abfahrt des Kraftfahrzeuges, gegebenenfalls ein erforderliches Umstellen auf 
den Fahrebenen und das Sichern des Kraftfahrzeuges obliegt dem Fahrzeugführer. 

14.6 Sofern das Servicepersonal auf ausdrücklichen Wunsch des Fahrzeugführers Hilfestellung 
leistet, wird es als dessen Hilfskraft (Erfüllungsgehilfe) bei dem im Interesse des Fahrzeugfüh-
rers unter dessen eigener Leitung und Verantwortung zu bewirkenden Ladegeschäft tätig. 

14.7 Der Fahrzeugführer ist verpflichtet, alle Vorkehrungen an seinem Kraftfahrzeug zu treffen, um 
Schäden zu verhüten, z. B. ist der Fahrzeugführer für die Ladung seines Kraftfahrzeugs selbst 
verantwortlich. Er muss seine Fahrzeugauf- und anbauten entsprechend sichern. 

14.8 Dachboxen müssen durch den Fahrzeugführer vor Auffahrt auf die Einstockeinheit mittels Kof-
fergurtes im hinteren Bereich der Dachbox gesichert werden. Der Gurt wird dem Fahrzeugfüh-
rer zur Verfügung gestellt. 

14.9 Windabweiser und Außenjalousien sind vom Fahrzeugführer gegen Abreißen durch den Fahrt-
wind zu sichern oder vor der Auffahrt auf den Zug abzumontieren. 

14.10 Der Fahrzeugführer trägt die Verantwortung: 

- für die Insassen der Kraftfahrzeuge und hat dafür zu sorgen, dass die vorgeschriebenen 
Sicherheitsgurte während der Überfahrt bei allen Insassen stets angelegt sind. 

- dafür, dass der Sicherungspflicht für Kinder stets nachgekommen wird. 

- für die Verkehrstauglichkeit der von ihm verwendeten Dachgepäckträger, Dachboxen, 
Fahrradhalter und sonstigen Auf- und Anbauten. 

- für die Verriegelung und den Verschluss der Schiebedächer, der Dachluken, aller Klappen, 
Lüftungsfenster und Türen. Mit Verschluss ist gemeint, dass – soweit technisch möglich – 
tatsächliche Abschließen aller Schiebedächer, Dachluken, Klappen, Lüftungsfenster und 
Türen. 

- für das Einziehen der Antennen. 
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- für das Sichern von Antennen, die mit dem Kraftfahrzeug fest verbunden sind, wie bei-
spielsweise Satellitenantennen. Der Fahrzeugführer ist verpflichtet, alle Geräte, die ein 
Ausfahren der Antennen veranlassen, nicht in Betrieb zu nehmen. 

- für den Frostschutz. 

14.11 Sattelauflieger und Anhänger müssen fest mit ihrem Zugfahrzeug verbunden sein. 

14.12 Planen, die den Laderaum nicht allseitig umschließen, müssen abgenommen werden und eine 
Sicherung der gesamten Ladung ist vorzunehmen. 
Lastkraftwagen mit Spoilern (Windabweisern), die den Fahrzeugaufbau (z. B. Auflieger, Kas-
tenaufbau, etc.) komplett überragen, oder einzeln stehende Zugmaschinen mit Spoilern, sind 
ab einer Windstärke 8 der Beaufortskala von der Beförderung ausgeschlossen. 

14.13 Nach Erreichen des Stellplatzes muss der Motor abgestellt werden. Die Lenkung darf nicht 
blockiert werden. 

14.14 Bei Kraftfahrzeugen mit Schaltgetriebe ist der 1. Gang einzulegen und die Handbremse fest 
anzuziehen. Bei Kraftfahrzeugen mit Automatikgetriebe ist der Wahlhebel in Position „P“ (Blo-
ckierstellung) zu bringen und die Handbremse muss fest angezogen werden.  
Bei Kraftfahrzeugen mit Druckluftbremsen sind diese stets anzulegen. 
Bei Anhängern, die nicht durch das ziehende Kraftfahrzeug gesichert werden können, sind die 
Feststellbremsen des Anhängers fest anzuziehen.  

14.15 Kraftfahrzeuge mit automatischem Getriebe ohne Blockierung (P) und Kraftfahrzeuge, bei de-
nen aus betrieblichen Gründen der Motor auch während der Fahrt weiterlaufen muss (z. B. Ze-
ment- oder Bitumenmischer) und deshalb der erste Gang nicht eingelegt werden kann, müs-
sen durch Vorlegekeile, die beim Eintreffen im Terminalbereich sofort beim Servicepersonal 
anzufordern sind, vor und hinter den Hinterrädern gesichert werden, gleiches gilt für unge-
bremste Anhänger. Nach Erreichen des Stellplatzes sichert das Servicepersonal ausschließ-
lich im Auftrag des Fahrzeugführers das Kraftfahrzeug mit Vorlegekeilen. Sollte eine Siche-
rung nicht möglich sein, wird das Kraftfahrzeug von der Beförderung ausgeschlossen.  

14.16 Wenn das Kraftfahrzeug verkeilt werden muss, findet eine Beförderung nur auf den Einstock-
einheiten statt. 

14.17 Campingfahrzeuge sind auf den Einstockeinheiten mittels Spanngurte zu sichern. Die Spann-
gurte werden an dafür geeigneten Fixierpunkten am Campingfahrzeug befestigt. Der Fahr-
zeugführer ist verpflichtet, die entsprechenden Fixierpunkte an seinem Fahrzeug auf Nach-
frage zu benennen. Wenn keine entsprechenden Fixierpunkte zum Verzurren mittels Spann-
gurten vorhanden sind oder durch den Fahrzeugführer benannt werden können, ist eine Beför-
derung des Kraftfahrzeugs nicht möglich. 

14.18 Bei Zweirädern sind die Absperrhähne für Brennstoffleitungen zu verschließen. Alle brenn-
stoffführenden Leitungen müssen dicht sein, ebenso die Brennstoffbehälter, die gut verschlos-
sen sein müssen. 

14.19 Bis zum Erreichen des Stellplatzes besteht für Motorradfahrer und Beifahrer Helmpflicht. 

14.20 Während sich das Kraftfahrzeug im Terminal befindet, darf Brennstoff weder entnommen noch 
eingefüllt werden. 

14.21 Mit dem Abstellen des Kraftfahrzeugs auf dem Zug gilt das Kraftfahrzeug als an die  
DB Fernverkehr AG übergeben. Mit der Freigabe der Abfahrt vom Zug gilt das Kraftfahrzeug 
als an den Fahrzeugführer übergeben. 
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14.22 Wenn das Kraftfahrzeug und die Ladung gesichert sind, darf das Kraftfahrzeug nicht mehr ei-
genmächtig bewegt bzw. verlassen werden. Die Türen des Kraftfahrzeugs müssen geschlos-
sen bleiben und während der Überfahrt darf das Kraftfahrzeug nicht verlassen werden. 

A 15 Verhalten im Notfall 

15.1 Bei Gefahr 

 ist die Notbremse (rotes Seil) zu ziehen. 

 die Warnblinkanlage und Hupe zu betätigen. Die Warnsignale anderer Autofahrer 
sind weiterzugeben. 

15.2 Der Missbrauch der Notbremse und der Warnsignale ist strafbar. 

15.3 Bei Missbrauch hat der Reisende außerdem unbeschadet sonstiger Ansprüche einen 
Betrag in Höhe von 105,- € nach Tarifstelle B 10 dieses Tarifs zu zahlen. Dem Reisen-
den bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden 
ist. 

A 16 Haftung der Reisenden 

Der Fahrzeugführer und die anderen mitbeförderten Personen haften für alle Schäden, die der 
DB Fernverkehr AG durch Nichtbeachtung der in diesem Tarif aufgeführten Hinweise und Si-
cherheitsbestimmungen oder durch fehlende oder unrichtige Angaben entstehen. Dies gilt 
nicht, sofern sie beweisen, dass der Schaden auf Umstände zurückzuführen ist, die sie trotz 
Anwendung der von gewissenhaften Personen geforderten Sorgfalt nicht vermeiden und de-
ren Folgen sie nicht abwenden konnten. Diese Bestimmung berührt nicht die Haftung der DB 
Fernverkehr AG nach den Nummern nach diesem Tarif oder nach gesetzlichen Vorschriften. 

A 17 Haftung der DB Fernverkehr AG gegenüber Reisenden für Zugausfälle und Verspätun-
gen 

17.1 Erstattung der Fahrkarte bei Nichtantritt der Fahrt wegen Zugverspätung 

Wenn der Fahrzeugführer vernünftiger Weise davon ausgehen muss, dass für den nächsten 
von ihm zu erreichenden fahrplanmäßigen Zug eine Verspätung am Zielort von mehr als 60 
Minuten eintreten wird, besteht die Möglichkeit, die Reise nicht anzutreten. In diesem Fall be-
steht ein Anspruch auf entgeltfreie Erstattung des für diese Fahrt entrichteten Fahrpreises, 
und zwar:  

a) bei Fahrkarten für einfache Fahrt (nur Hinreise) den vollen Fahrpreis oder 

b) bei Fahrkarten für eine Hin- und Rückfahrt den 1/2 Fahrpreis oder bei  
vollständiger Rückgabe der Fahrkarte den vollen Fahrpreis oder 

c) bei der Zwölferkarte 1/12 des vollen Fahrpreises 

Hat der Fahrzeugführer einen bestimmten Zug reserviert, und ergibt sich bereits bei der Ab-
fahrt eine Verspätung aufgrund eines Verschuldens der DB Fernverkehr AG, so kann der 
Fahrzeugführer von der Fahrt zurücktreten. Weist er nach, dass aus dieser schuldhaft verur-
sachten Verspätung ein Schaden entstanden ist, so kann er außerdem eine Entschädigung 
verlangen, deren Betrag den Beförderungspreis nicht übersteigt. 
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17.2 Grundlagen für die Berechnung der zu erwartenden Verspätung 

Der Fahrzeugführer kann vernünftigerweise mit einer solchen Verspätung von mehr als 60 Mi-
nuten am Zielbahnhof rechnen, wenn diese über mindestens einen der nachfolgenden Infor-
mationskanäle bekanntgemacht wurde:  

a) ausgehängte Informationen über Fahrplanänderungen in den Terminals; Aushangfahr-
pläne und ausgehängte Informationen über Fahrplanänderungen in Bahnhöfen; 

b) Lautsprecheransagen in Zügen und Terminals; 

c) ausgehängte Informationen über Fahrplanänderungen in den Terminals; 

d) Fahrplaninformationen durch personalbediente Verkaufsstellen; 

e) verfügbare Fahrplaninformations- und Reisendeninformationsmedien. 

17.3 Anspruch auf Fahrpreisentschädigung 

Wenn der Fahrzeugführer hingegen als Inhaber einer Fahrkarte der Preiskategorien A, BCR, 
M, S, T oder V mit seinem Kraftfahrzeug die Fahrt mit dem Zug angetreten hat und dann von 
einer Verspätung des von ihm erreichten Zuges betroffen ist, so besteht ein Anspruch auf eine 
Fahrpreisentschädigung wie folgt:  

a) bei Ankunft am jeweiligen Zielbahnhof mit einer Verspätung ab 60 Minuten: 

für die Preiskategorien A, BCR, M, S, T oder V pauschal 15,00 EUR 

b) bei Ankunft am jeweiligen Zielbahnhof mit einer Verspätung ab 120 Minuten: 

für die Preiskategorien A, BCR, M, S, T oder V pauschal 30,00 EUR 

Der Entschädigungsanspruch kann pro Fahrkarte - bei Fahrkarten für eine Hin- und Rückfahrt 
pro Fahrtrichtung - jeweils nur einmal geltend gemacht werden. 

Grundlage der Entschädigung ist der Fahrpreis, der für die Fahrt tatsächlich entrichtet wurde.  

Beruht die Verspätung eines Sylt Shuttle auf einem Verschulden der DB Fernverkehr AG und 
weist der Fahrzeugführer nach, dass diese Verspätung des Sylt Shuttle zu einem Schaden ge-
führt hat, hat er Anspruch auf eine Entschädigung bis zur Höhe des Beförderungspreises. 

17.4 Erstattungs- bzw. entschädigungsberechtigte Personen 

Erstattungs- bzw. entschädigungsberechtigt ist der Inhaber der Fahrkarte und Fahrer des 
Kraftfahrzeugs (Fahrzeugführer) sowie ggf. sein Rechtsnachfolger, sein gesetzlicher Vertreter 
oder Derjenige, an den der Anspruch abgetreten wurde. Für die Abtretung des Anspruchs 
kann ein Nachweis verlangt werden. Soweit es sich um eine personengebundene Fahrkarte 
handelt, muss für die Erstattung oder Entschädigung grundsätzlich ein Identitätsnachweis mit 
einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis erfolgen.  

17.5 Verspätungsbestätigung 

Verspätungen werden auf einem besonderen Vordruck bescheinigt, dem Fahrgastrechte-For-
mular S. Enthält das Formular eine Bestätigung mit Zangenabdruck, ist der Kunde unmittelbar 
zur Geltendmachung von Ansprüchen berechtigt; Einzelheiten hierzu sind unter Nr. 17.7. gere-
gelt. 
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17.6 Haftungsausschlussgründe 

Die DB Fernverkehr AG ist von der Haftung befreit, wenn der Fahrzeugführer bereits vor dem 
Kauf der Fahrkarte auf die zu erwartende Verspätung von mehr als 60 Minuten hingewiesen 
wurde oder die Verspätung auf einer der nachfolgenden Ursachen beruht: 

a) außerhalb des Eisenbahnbetriebs liegende (betriebsfremde) Umstände, welche die DB 
Fernverkehr AG trotz Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen Sorgfalt nicht ver-
meiden und deren Folgen sie nicht abwenden konnte; 

b) ein Verschulden des Fahrzeugführers oder eines in seinem Kraftfahrzeug Mitreisenden. 

17.7 Beschwerden, Verfahren zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 

Anträge auf Fahrpreiserstattung nach Nr. 17.1 

17.7.1 Der Erstattungsantrag ist bei den Verkaufsstellen (CheckIn Niebüll oder KundenCenter Wes-
terland) einzureichen. 

Anträge auf Fahrpreisentschädigung nach Nr. 17.3 

17.7.2 Im Falle einer Verspätung nach Nr. 17.3 wird ein Fahrgastrechte-Formular S unmittelbar nach 
Ankunft des Zuges am Zielort (Niebüll oder Westerland) oder an anderer geeigneter Stelle 
ausgegeben.  

17.7.3 Dieses Formular ist nur nach Ankunft des verspäteten Zuges oder im Terminal (Niebüll oder 
Westerland) erhältlich. Ein nachträglicher Bezug des Fahrgastrechte-Formular S oder ein Be-
zug bei Fahrkartenausgaben, am Service-Point und als Internetformular ist nicht möglich. 

17.7.4 Anträge auf eine Fahrpreisentschädigung gem. „Anspruch auf Fahrpreisentschädigung“ auf-
grund von Verspätung von Zügen sind zusammen mit dem Fahrgastrechte-Formular S und 
beigefügten Originalbelegen bei folgender Stelle einzureichen:  

DB Fernverkehr AG, Inselverkehr Sylt, -KundenCenter-, Industrieweg 18 a,  
25980 Sylt/ OT Westerland 

17.7.5 Entschädigungsanträge sind in deutscher Sprache mit dem Original-Fahrgastrechte-Formular 
S und den die Fahrt sowie den Entschädigungsanspruch begründeten Unterlagen (Fahrkarten, 
Quittungen, Belege etc.) eingereicht werden. 

17.7.6 Statt der Originalbelege können Kopien der Belege beigefügt werden, wenn die Originale vom 
Fahrzeugführer noch benötigt werden (z.B. Zwölferkarten). Zur Prüfung der Richtigkeit der Ori-
ginale bleibt die Verpflichtung zur Vorlage der Originalbelege auf Anforderung der DB Fernver-
kehr AG davon unberührt. 

17.7.7 Die anderweitige Geltendmachung von Ansprüchen bleibt unberührt. 

Auszahlung von Entschädigungsansprüchen 

17.7.8 Bei Abgabe des ausgefüllten und mit Zangenabdruck versehenen Fahrgastrechte-Formular S, 
der Originalfahrkarte oder des Online-Tickets und des Quittungsbeleges im CheckIn Niebüll, 
im CheckIn Westerland oder im KundenCenter Westerland, erhält der Anspruchsberechtigte 
einen Gutschein über den Entschädigungsbetrag oder auf Wunsch den Entschädigungsbetrag 
bar ausgezahlt. Im Fall einer schriftlichen Einreichung wird der Entschädigungsanspruch unter 
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Beifügung des ausgefüllten Fahrgastrechte-Formular S, der Fahrkarte bzw. einer Fahrkarten-
kopie sowie des Quittungsbeleges beim KundenCenter Westerland bearbeitet. Der Entschädi-
gungsbetrag wird per Banküberweisung ausgezahlt. Der Anspruch muss innerhalb eines Jah-
res nach Ablauf der Geltungsdauer der Fahrkarte geltend gemacht werden. 

A 18 Haftung und Schadensabwicklung; Gerichtsstand 

18.1 Für die Haftung aus der Beförderung von Kraftfahrzeugen gelten die Bestimmungen der CIV in 
der Fassung des Anhangs I zur Verordnung (EG) 1371/2007 des Europäischen Parlamentes 
und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisen-
bahnverkehr.  

18.2 Es besteht kein Anspruch auf Schadensersatz wegen einer eventuellen Nichtbeförderung auf 
einem Zug, wenn der Fahrzeugführer nach Nr. A 2 dieses Tarifs keinen Anspruch auf Beförde-
rung hatte. Der Fahrzeugführer hat in einem solchen Fall das Recht auf Erstattung des Fahr-
preises nach Nr. Teil AB 11Teil AB 11auch noch am ersten Geltungstag der Fahrkarte und 
ohne Abzug des Erstattungsentgelts nach Preiskategorie Z. 

18.3 Hinsichtlich der im Kraftfahrzeug untergebrachten Gegenstände oder der Gegenstände, die 
sich in Behältnissen (z. B. Gepäckbehältern oder Skiboxen) befinden, die fest am Kraftfahr-
zeug angebracht sind, haftet die DB Fernverkehr AG nur für Schäden, die auf ihr Verschulden 
zurückzuführen sind. Die Gesamtentschädigung beträgt höchstens 1.540,- €. 

18.4 Für Gegenstände, die außen am Kraftfahrzeug befestigt sind, einschließlich der Behältnisse 
gemäß vorstehendem Absatz, besteht nur eine Haftung, wenn der Fahrzeugführer nachweist, 
dass der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung der DB Fernverkehr AG zurückzufüh-
ren ist, die entweder in der Absicht, einen solchen Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig 
und in dem Bewusstsein begangen wurde, dass ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit 
eintreten werde. 

18.5 Aus anderen Rechtsgründen haftet die DB Fernverkehr AG grundsätzlich nur bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit; bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und 
der Herbeiführung von Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auch bei 
leichter Fahrlässigkeit. Im Falle der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten ist die Er-
satzpflicht jedoch auf den typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Außer in Fällen von 
Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haf-
tung für Sachschäden gegenüber jedem Reisenden auf einen Höchstbetrag von 1.000 € be-
schränkt. Die Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes (HPflG) bleiben im Übrigen unberührt. 

18.6 Auf die Beförderung findet deutsches Recht Anwendung. Alle Leistungen werden ausschließ-
lich zu den Bedingungen dieses Tarifs erbracht. Ist der Beförderungsvertrag von einem Kauf-
mann im Rahmen seines Handelsgewerbes abgeschlossen, ist der ausschließliche Gerichts-
stand Niebüll. 

18.7 Bei Hilfeleistungen, die den Umfang der mit dem Abschluss des Beförderungsvertrages grund-
sätzlich vereinbarten Dienstleistungen übersteigen, wie z. B. Starthilfe für ein Kraftfahrzeug 
mittels einer tragbaren Energiestation, haftet die DB Fernverkehr AG nur bei Vorsatz oder 
grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch ihre Mitarbeiter. Diese Haftungsbeschränkung gilt 
nicht für die Verletzung für Leben, Körper und Gesundheit. 

18.8 Reklamationen aus Verträgen mit der DB Fernverkehr AG über die Beförderung auf dem  
Zug, die nicht oder nicht ausschließlich eine Verspätung nach Nr. A 17 betreffen, sind an fol-
gende Adresse zu senden:  
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DB Fernverkehr AG 
Inselverkehr Sylt 
Trift 1a 
25980 Sylt/ OT Westerland 

A 19 Datenschutz 

19.1 Eine Nutzung unserer Internetseiten ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Sofern Kunden besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite 
in Anspruch nehmen möchten oder über unsere Internetseite eine Reise buchen, kann jedoch 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche 
Grundlage (z.B. die Durchführung einer vertraglichen Vereinbarung), erbitten wir die Einwilli-
gung der Nutzer. Die nachfolgenden Regelungen informieren darüber, welche Daten wir von 
von unseren Kunden erheben, wie wir sie nutzen und wie die Kunden der Datennutzung wi-
dersprechen können. 

19.2 Verantwortliches Unternehmen für die Datenerhebung und -verarbeitung 

Die DB Fernverkehr AG, Inselverkehr Sylt, Trift 1a, 25980 Sylt / OT Westerland, erhebt und 
verarbeitet die Kundendaten als verantwortliche Stelle.  

Die bestellte Datenschutzbeauftragte ist Frau Chris Newiger. 

Fragen oder Anregungen zum Datenschutz können per E-Mail an Fv-datenschutz@deut-
schebahn.com gerichtet werden. Alternativ besteht die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme 
über die oben genannte Adresse. 

Für Fragen, Anregungen und/oder Kritik in Bezug auf den Datenschutz der Seite ticket.syl-
tshuttle.de/ gelten folgende Kontaktdaten:  

Per E-Mail info@syltshuttle.de oder per Post: DB Fernverkehr AG, Inselverkehr Sylt, Trift 1a, 
25980 Sylt / OT Westerland 

19.3 Umfang und Zweckbindung der Datenverarbeitung 

Wir erheben und verarbeiten Kundendaten ausschließlich zu bestimmten Zwecken. Diese kön-
nen sich aus technischen Notwendigkeiten, vertraglichen Erfordernissen oder ausdrücklichen 
Nutzerwünschen ergeben. 

Aus technischen Gründen müssen beim Besuch von ticket.syltshuttle.de und die Abrech-
nung über den Zahlungsdienstleister BS Payone, bzw. bei der Buchung über ticket.syltshut-
tle.de bestimmte Daten erhoben und gespeichert werden wie z.B. das Datum und die Dauer 
des Besuchs oder die Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystemtyps. 

Zur Erfüllung eines Vertrages benötigen wir von von unseren Kunden personenbezogene Da-
ten. Diese Daten werden dazu benötigt, Ticketbuchungen, Zahlungsabwicklungen und ggf. die 
Abwicklung von Stornierungen und Erstattungen durchzuführen. Zum Postversand benötigen 
wir die postalische Andresse unserer Kunden. Ohne Angabe dieser Daten kann kein persönli-
ches Konto erstellt werden. 

Dies betrifft im Einzelnen: 

Registrieren bei ticket.syltshuttle.de 

Um ein Kundenkonto auf ticket.syltshuttle.de anzulegen, werden die folgenden Pflichtanga-
ben erhoben. Alle weiteren Angaben sind freiwillig. 
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- Anrede 
- Vorname und Nachname 
- Postanschrift 
- Emailadresse 
- Telefonnummer (für eventuelle Rückfragen zur Buchung) 
- Passwort 
- Gewählte Art des Bezahlverfahrens 
- Kfz-Kennzeichen 

Nutzung der Sylt Shuttle-App: 

Um eine Fahrkarte in der Sylt Shuttle-App zu kaufen, werden folgende Pflichtangaben für die 
Anmeldung erhoben: 
- Anrede 
- Vornamen und Nachname 
- Emailadresse 
- Passwort 
- Bezahlverfahren 

Wir speichern die Buchungsdaten, die Anmeldedaten sowie für registrierte Abonnenten unse-
res Newsletters die dort gemachten Angaben zu den Interessensgebieten unserer Kunden in 
deren Kundenkonto. Diese Datennutzen wir auch zu internen Analyse- und Marktforschungs-
zwecken. Wir wollen Erkenntnisse daraus allgemein dazu nutzen, um unser Angebot ständig 
zu verbessern. Diesem Ziel dient auch die Speicherung und Analyse von Nutzungsdaten aus 
dem Online-Bereich auf pseudonymer Basis. Eine Verbindung zu personenbezogenen Daten 
unserer Kunden wird hierbei nicht hergestellt. Der pseudonymen Nutzung von Daten, die bei 
Inanspruchnahme von Online-Diensten der Bahn entstehen, können die Kunden jederzeit wi-
dersprechen. 

Zahlungsdaten auf https://systems.payplace.de (BS Payone GmbH) für den Kauf der 
Online- und Mobile-Tickets: 
Für die Abwicklung von Zahlungen in Verbindung Online- und Mobile-Tickets werden Kunden 
auf die Bezahlschnittstelle der BS Payone weitergeleitet. Dort werden Zahlungsdaten wie 
Konto- oder Kreditkartendaten erhoben. 
Für die Autorisierung der Kreditkartenzahlung wird bei jedem Zahlungsvorgang die Prüfziffer 
sowie der Sicherheitscode abgefragt. Diese Daten werden nicht gespeichert. 

Buchung eines Online-Tickets sowie des Mobile-Tickets: 
Für die Kontrolle von Online- und Mobile-Tickets in den Terminals wird bei der Einlösung des 
Tickets lediglich das Nummernschild erkannt und ggf. der QR-Code ausgelesen. 

Bei der Kontrolle der Tickets mit dem Barcodescanner wird der Barcode in ein Kontrollgerät 
eingelesen, welches den Barcode entschlüsselt. Das Kontrollgerät speichert einen Kontrollda-
tensatz, der mit dem gebuchten Ticket verglichen wird. Die Kontrolldatensätze werden mit Ab-
lauf der Frist zur Beantragung von Erstattungen gelöscht. 
Ein Ticket in gedruckter Form wird nicht benötigt. 
 
Newsletter: 
Melden sich Kunden zu einem Newsletter von uns an, werden folgende Pflichtangaben erho-
ben: 
- E-Mail-Adresse 
Die angegebene E-Mail-Adresse kann in diesem Fall von uns für werbliche Zwecke genutzt 
werden. 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir die vom Internet-Service Provider (ISP) ver-
gebene IP-Adresse des zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie 
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das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um 
den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren 
Zeitpunkt nach vollziehen zu können und dient deshalb unserer rechtlichen Absicherung. 
Abonnenten können sich jederzeit vom Newsletter per Email wieder abmelden. 
Sofern Kunden der werblichen Nutzung Ihrer Daten widersprechen, werden die Daten nur 
anonymisiert zu statistischen Auswertezwecken genutzt. 

19.4 Automatische Kennzeichenerkennung 

Zur Nutzung des ticketlosen Entwertens des Tarifes wird das Kennzeichen bei der Auffahrt auf 
das Terminal erkannt.  
Der gebuchte Tarif wird geprüft und die Durchfahrt frei gegeben. Kennzeichen werden aus-
schließlich zur Einlösung des gebuchten Tarifes gescannt und verschlüsselt im Abfertigungs-
system geprüft. Das Einverständnis zur Erfassung von Daten wird im Buchungsvorgang abge-
fragt. 
Der Kunde wird bei der Einfahrt in das Terminal darauf hingewiesen, dass eine Autokennzei-
chenerfassung erfolgt. Ein Ticket in gedruckter Form wird nicht benötigt. 

19.5 Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung von unse-
ren Kunden einholen, dient diese nach Artikel 6 Absatz 1 lit. a) DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages mit 
Ihnen erforderlich sind, ist der Vertrag nach Artikel 6 Absatz 1 lit. b) DSGVO die Rechtsgrund-
lage. Artikel 6 Absatz 1 lit. b) DSGVO gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 
Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher 
Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. 
Wir verwenden die uns bekannten Kontaktdaten (Name und E-Mail-Adresse, die wir aus unse-
rer Geschäftsbeziehung mit Ihnen erhalten haben) für Werbung per E-Mail, sofern die Kunden 
einer solchen Verwendung zugestimmt haben. Bei abweichenden Reiseinformationen erfolgt 
die Kommunikation ggf. über die angegebene Telefonnummer. 
Der werblichen Verwendung ihrer Daten können Kunden jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprechen. Ihren Widerspruch können sie per E-Mail an widerruf@buchung-syltshuttle.de 
richten (Werbewiderspruch). 

19.6 Weitergabe der Daten 

Für die Vertragsabwicklung ist in der Regel die Einschaltung weisungsabhängiger Auftragsver-
arbeiter erforderlich, wie z. B. von Rechenzentrumsbetreibern, Druck oder Versanddienstleis-
ter oder sonstigen an der Vertragserfüllung Beteiligten. 

Externe Dienstleister, die für uns im Auftrag Daten verarbeiten, werden von uns sorgfältig aus-
gewählt und vertraglich streng verpflichtet. Die Dienstleister arbeiten nach unserer Weisung, 
was durch strenge vertragliche Regelungen, durch technische und organisatorische Maßnah-
men und durch ergänzende Kontrollen sichergestellt wird. 

Eine Übermittlung der Daten von Kunden erfolgt im Übrigen nur, wenn diese uns dazu eine 
ausdrückliche Einwilligung erteilt haben oder aufgrund einer gesetzlichen Regelung. 
Eine Übermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/des EWR oder an eine internationale Or-
ganisation findet nicht statt. 

Eine Weitergabe kann beispielsweise in folgenden Konstellationen zum Zwecke der Vertrags-
abwicklung bei Buchung auf ticket.syltshuttle.de erforderlich sein: 

- Identifizierung einer Buchung zur Fehleranalyse 
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- Im Falle von Zahlungsunregelmäßigkeiten / Zahlungsausfall können Forderungsdaten an 
ein Inkassounternehmen weitergegeben werden.  

Nutzung des Kontaktformulars 

Bei der Nutzung des Kontaktformulars auf bahn.de/syltshuttle für den Kundendialog der DB 
Fernverkehr AG werden die eingegebenen Daten an den Kundendialog weitergegeben. Auf 
syltshuttle.de wird lediglich das Formular hierfür bereitgestellt. 

Um das Kontaktformular zu nutzen, werden folgende Pflichtangaben erhoben: 

- Vorname 
- Nachname 
- Telefonnummer (für evtl. Rückfragen) 
- E-Mail 

19.8 Dauer der Datenspeicherung  

Wir speichern die Daten von Kunden nur so lange, wie sie für die Erfüllung des Zwecks, zu 
dem sie erhoben wurden (bspw. im Rahmen eines Vertragsverhältnisses) erforderlich sind o-
der sofern dies gesetzlich vorgesehen ist. So speichern wir im Rahmen eines Vertragsverhält-
nisses die Daten mindestens bis zur vollständigen Beendigung des Vertrages. Anschließend 
werden die Daten für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt. 

19.9 Einsatz von Cookies eingesetzt 

Die Nutzung von ticket.syltshuttle.de ist generell ohne Cookies, die nicht technischen Zwe-
cken dienen, möglich. Sie können also in Ihrem Browser die Nachverfolgbarkeit durch Cookies 
verhindern (Do-not-track, Tracking-Protection-List) bzw. das Speichern von Drittanbietercoo-
kies untersagen. Außerdem empfehlen wir eine regelmäßige Kontrolle der gespeicherten Coo-
kies vorzunehmen, sofern diese nicht ausdrücklich gewünscht sind. 

Session-Cookies 

Wir setzen Session-Cookies im Buchungsdialog auf ticket.syltshuttle.de ein. Diese werden 
nach dem Schließen des Browsers automatisch gelöscht. 

19.10 Rechte von Nutzerinnen und Nutzer von ticket.syltshuttle.de 

Die Nutzer können Auskunft darüber verlangen, welche Daten über sie gespeichert sind. 
- Sie können Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Bearbeitung (Sperrung) ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen, solange dies gesetzlich zulässig und im Rahmen 
eines bestehenden Vertragsverhältnisses möglich ist. 

- Sie haben das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen. Die für die  
DB Fernverkehr AG zuständige Aufsichtsbehörde ist: Der Berliner Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, E-Mail: mailbox@daten-
schutz-berlin.de 

- Sie haben das Recht auf Übertragbarkeit derjenigen Daten, die sie uns auf der Basis einer 
Einwilligung oder eines Vertrages bereitgestellt haben (Datenübertragbarkeit). 

- Wenn sie uns eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können sie diese je-
derzeit auf demselben Wege widerrufen, auf dem sie sie erteilt haben. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung, nicht berührt. 

- Sie können der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, widersprechen, wenn die Datenverarbeitung aufgrund unserer berechtigten Inte-
ressen erfolgt. 

- Sie können der werblichen Ansprache jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen 
(Werbewiderspruch). 
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Die Ausübung Ihrer Rechte erfolgt durch ein Schreiben auf dem Postweg an 

DB Fernverkehr AG Inselverkehr Sylt, Trift 1a, 25980 Sylt / OT Westerland 

oder per E-Mail an info@syltshuttle.de. 

19.10 Links zu externen Seiten 

Durch das Anklicken eines Links auf eine externe Seite bewegen Sie die Nutzer der Website 
außerhalb der Seiten von bahn.de/syltshuttle oder ticket.syltshuttle.de. Die DB Fernver-
kehr AG ist somit nicht verantwortlich für den Inhalt, die Dienste oder Produkte, die auf der 
verlinkten Website angeboten werden und auch nicht für den Datenschutz und die technische 
Sicherheit auf der verlinkten Website. 

19.11 Anpassung der Datenschutzregelungen 

Diese Regelungen zum Datenschutz werden fortlaufend an veränderte Funktionalitäten oder 
geänderte Rechtslagen angepasst. Sofern hierzu die Einwilligung unserer Kunden erforderlich 
ist oder Bestandteile des Datenschutzhinweises Regelungen des Vertragsverhältnisses mit 
diesen enthalten, erfolgen die Änderungen nur mit deren Zustimmung.  

 
 

A 20 Stellplatzreservierung 

20.1 Kauf einer Reservierung 

Beim Kauf einer Fahrkarte über die Sylt Shuttle-App sowie den Webshop kann wahlweise eine 
Stellplatzreservierung für Kraftfahrzeuge nach Preiskategorie V erworben werden. 

Reservierungen können für einen definierten Tag und Zug vorgenommen werden. 

Mit einer Reservierung besteht Anspruch auf die Beförderung mit einem bestimmten Zug, je-
doch besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Stellplatz auf dem Sylt Shuttle. 

Das Reservieren eines Stellplatzes ist bis 30 Minuten vor Verladeschluss eines Zuges mög-
lich. 

Die Kalkulation des Reservierungsentgelts kann je Tag und Zug variieren. Es gilt die Preiska-
tegorie Z. 

20.2 Die Vornahme einer Reservierung ist nicht möglich:  

a. aufgrund von Verzögerungen bei der Zufahrt zu den Wartebereichen oder Weiterfahrt inner-
halb der Terminals (von Wartebereich zu Wartebereich), wenn alle Aufstellplätze besetzt sind. 

b. wenn aufgrund besonderer Witterungsverhältnisse (wie zum Beispiel bei starkem Sturm) der 
Verkehr des Sylt Shuttle vollständig oder teilweise eingestellt wird. 

c. wenn aufgrund besonderer Witterungsverhältnisse ausnahmsweise nicht alle Stellplätze auf 
dem Zug vergeben werden können oder die Beförderung eines bestimmten Kraftfahrzeugs 
nicht möglich ist. 

d. wenn die Fahrkartenkontrolle später als 30 Minuten vor dem veröffentlichten Verladeschluss 
erreicht wird. 

e. wenn der Fahrplan aufgrund von betrieblichen Unregelmäßigkeiten abweicht. 
f. wenn eine technische Störung im Buchungssystem zu Überbuchungen führt. 

Kann eine Reservierung aufgrund der genannten Gründe nicht wahrgenommen werden, findet 
die Beförderung auf einem der Folgezüge statt. In diesem Fall besteht Anspruch auf Rückzah-
lung des Reservierungsentgelts.  

 



 

Freigabe:    
Regierungspräsidium 
Darmstadt am 01.07.21 

Seite: 22 
  

 

Teil B Fahrkarten und Preise 

 Allgemeines 

1.1 Der Fahrpreis für ein Kraftfahrzeug schließt die unentgeltliche Beförderung von Personen, Ge-
päck, Gütern und Tieren ein. Regelungen, die Einfluss auf die Beförderungspreise von Perso-
nen haben, entfalten keine Wirkung auf die Preise dieses Tarifs. 

1.2 Ist die Überfahrt ein regelmäßig gewerblicher Gütertransport, so gelten für diese  
Überfahrt die Normen des deutschen Rechts für Eisenbahngütertransport. 

1.3 Der Fahrpreis enthält die gesetzliche Mehrwertsteuer, bei Preiskategorie B ist sie besonders 
dargestellt. Der Fahrpreis ist vor Antritt der Fahrt zu entrichten.  

1.4 Bei Kraftfahrzeugen mit Anhängern gilt: Besteht das Gespann aus Kraftfahrzeugen der Preis-
kategorie A und B, gilt für alle Kraftfahrzeuge die Preiskategorie B. Wird in diesem Zusam-
menhang eine gültige Fahrkarte der Kategorie A oder V für das ziehende Kraftfahrzeug vorge-
legt, wird diese auf den Fahrpreis angerechnet. 

1.5 Für Motorräder mit Beiwagen oder mit Anhänger, Quads mit Anhänger und Trikes gilt Preiska-
tegorie A. 

1.6 Gilt für das Kraftfahrzeug die Preiskategorie A und weist das Servicepersonal einen Stellplatz 
auf einer Einstockeinheit zu, hat dies keinen Einfluss auf den Fahrpreis. 

1.7 Die Maße über alles umfassen das Kraftfahrzeug, ggf. dessen Anhänger und überstehende  
Ladung. 

1.8 Eine einfache Fahrt gilt für eine Fahrt in eine Richtung am Tag des Kaufs. Eine Hin- und Rück-
fahrkarte gilt zur Hinfahrt nur am Tag des Kaufs, zur Rückfahrt innerhalb von 2 Monaten ab 
dem Tag der Hinfahrt. 

1.9 Fahrkarten der Preiskategorie A/B/M/V und S können bis 6 Monate vor Antritt der ersten Fahrt 
gekauft werden. Die Geltungsdauer für diese Fahrkarten beginnt am Tag der Hinfahrt. Eine 
Hin- und Rückfahrt gilt zur Rückfahrt innerhalb von 2 Monaten ab dem Tag der Hinfahrt. 

1.10 Bei Verlust einer Fahrkarte, Chipkarte und/oder Quittung besteht kein Anspruch auf Ersatz. 

1.11 Auf die Preise kann an bestimmten Tagen für bestimmte Züge ein Preiszuschlag oder Preis-
abschlag berechnet werden.  

1.12 Die DB Fernverkehr AG behält sich vor, für ausgewählte Preiskategorien zeitlich befristete An-
gebote einzuführen. 

1.13 Mit Hotels und Tourismusorganisationen der Insel Sylt können Sonderpreise für Urlaubsange-
bote vereinbart werden. 

1.14 Für Events und Veranstaltungen auf der Insel Sylt kann die DB Fernverkehr AG Sonderpreise 
für Teilnehmer und/oder Veranstalter gewähren.  

1.15 Es wird ein Großmengenabschlag gewährt, wenn innerhalb eines Kalenderjahres eine Grenze 
der folgenden Staffelung überschritten wird: 

- Mindestumsatz 150.000 €  5,0% 
- Mindestumsatz 200.000 €  7,5% 
- Mindestumsatz 250.000 €  10,0% 

Der Abschlag wird in Form eines Bonus auf den Gesamtumsatz am Jahresende gewährt. 
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1.16 Dienstfahrzeuge der Bundespolizei befördert die DB Fernverkehr AG im Rahmen der bahnpo-
lizeilichen Aufgaben unentgeltlich. 

1.17 Beim Einlösen des Mobile- und Online-Tickets ohne die Nummernschilderkennung hat der 
Reisende das PDF Dokument oder die Buchungs-App mit Anzeige der Fahrkartendaten (Bar-
code, Kontrollgrafik) bei aktivierter Hintergrundbeleuchtung vorzuzeigen. Die Bedienung des 
Endgerätes nimmt der Reisende vor; das Prüfpersonal kann jedoch die Aushändigung des 
Handys zu Prüfzwecken in Anwesenheit des Reisenden sowie die Herstellung einer aktiven 
Onlineverbindung des Endgerätes („Ausschalten des sog. Flugmodus“) zum Zwecke der Aktu-
alisierung der Fahrkartendaten verlangen. Bei der Kontrolle wird der Barcode in ein Kontrollge-
rät eingelesen, welches den Barcode entschlüsselt. Das Kontrollgerät speichert einen Kontroll-
datensatz, der mit dem gebuchten Ticket verglichen wird. Die Kontrolldatensätze werden mit 
Ablauf der Frist zur Beantragung von Erstattungen gelöscht. 

 Stammkundenkarten 

2.1 Zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verkaufsvorgängen u. ä. kann eine Stamm-
kundenkarte ausgegeben werden. 

2.2 Die Stammkundenkarte enthält alle für die Verkaufsvorgänge und Kundenverwaltung 
notwendigen Daten, wie Name, Anschrift, Bankverbindung usw., sowie besondere Anga-
ben zu Tarifmerkmalen, Preiskategorien, Kraftfahrzeugkennzeichen etc.  
Inhaber von Stammkundenkarten der Preiskategorie S müssen nach spätestens einem 
Jahr nachweisen, dass die Daten der Stammkundenkarte weiterhin unverändert sind. 
Dieser Nachweis ist bei der DB Fernverkehr AG, Inselverkehr Sylt, KundenCenter, In-
dustrieweg 18a, 25980 Sylt/ OT Westerland zu erbringen. 
Die Daten können automatisch verarbeitet werden. 

2.3 Der Inhaber der Stammkundenkarte ist dafür verantwortlich, dass das bei der Bankver-
bindung angegebene Konto stets die für den Verkaufsvorgang notwendige Deckung auf-
weist.  

2.4 Der Verlust oder die Zerstörung der Stammkundenkarte ist dem KundenCenter im Ter-
minal Westerland anzuzeigen, um eventuellen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden. 

 Zahlungsverfahren 

3.1  Die Bezahlung von Fahrkarten vor Ort ist mit Bargeld, mit einer BankCard ec/girocard einer 
Kreditkarte, einem Gutschein vom Sylt Shuttle und mit SEPA-Lastschrifteinzug möglich. In der 
Sylt Shuttle-App und im Webshop besteht die Möglichkeit der Zahlung per Sofortüberweisung, 
PayPal, Paydirekt und Kreditkarte.  

Es werden die folgenden Kreditkarten akzeptiert: VISA, Master Card, American Express. 

3.2  Der SEPA-Lastschrifteinzug ist für Inhaber von Stammkundenkarten und für Güterverkehrs-
kunden möglich. Voraussetzung für den Lastschrifteinzug von Zahlungen ist ist eine aktuelle 
private Kontoverbindung des Bestellers im SEPA-Raum, das Einverständnis zur Abbuchung 
von diesem Konto, die Anweisung der Bank / Sparkasse, die SEPA-Lastschrift einzulösen 
(das SEPA-Mandat) sowie die Anmeldung / Bestellung bei der DB Fernverkehr AG, Inselver-
kehr Sylt, KundenCenter, Industrieweg 18a, 25980 Sylt / OT Westerland. Mit der Bestellung 
der Stammkundenkarte oder Erteilung einer Kostenübernahmeerklärung wird die DB Fernver-
kehr AG ermächtigt, Zahlungen vom angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich wird das Kreditinstitut angewiesen, die von der DB Fernverkehr AG auf dem Konto ge-
zogenen Lastschriften einzulösen. Die Abrechnung erfolgt jeweils zum Monatsletzten. Das 
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Konto wird 10 Tage nach Rechnungslegung belastet. Das SEPA-Lastschriftmandat bei wie-
derkehrenden Lastschriften erlischt nach 36-monatiger Nichtnutzung. Innerhalb von 8 Wo-
chen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrages ver-
langt werden. Es gelten dabei die mit einem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die DB 
Fernverkehr AG behält sich vor, eine Bonitätsprüfung durchzuführen. 

3.3 Gekaufte Fahrkarten bleiben bis zur endgültigen Bezahlung Eigentum der DB Fernverkehr 
AG. Werden Kontobelastungen durch die Bank des Kunden nicht eingelöst, so wird die Fahr-
karte des Kontoinhabers gesperrt. Es wird eine Ersatzfahrkarte ausgestellt, wenn der Kunde 
die fälligen Beträge bezahlt hat. 
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 Preiskategorie A 

4.1 Für Kraftfahrzeuge, die die Bedingungen für die Beförderung auf Doppelstockeinheiten erfül-
len, gilt: 
 

 Hin- und Rückfahrt: 
 

 Einfache Fahrt: 
 

[AR]          101,99 € [AH]          59,99 € 

 
 

DiMiDo *) 
 

[ADR]        88,99 € 

 

*) Die DiMiDo-Fahrkarte ist eine ermäßigte Hin- und Rückfahrkarte, die nur dienstags, mitt-
wochs und donnerstags gültig ist. Bestimmte Kalendertage (Ausschlusstage) sind davon aus-
genommen. Diese Ausschlusstage und ergänzende Nutzungsbestimmungen werden unter 
www.bahn.de/syltshuttle bekannt gegeben. 
 
 

4.2 Das SYLTSCHÜTZER-TICKET. beinhaltet einen Beitrag in Höhe von 1 € für Küstenschutz-
maßnahmen auf Sylt. Der Kauf dieser Fahrkarte ist freiwillig. Dieser Beitrag wird in vollem Um-
fang an die Stiftung Küstenschutz Sylt abgeführt. 
 

SYLTSCHÜTZER-TICKET.  
Hin- und Rückfahrt: 
 

SYLTSCHÜTZER-TICKET. 
Einfache Fahrt: 
 

[AKR]          102,99 € [AKH]          60,99 € 

 
 

SYLTSCHÜTZER-TICKET. 
DiMiDo 
 

[AKDR]        89,99 € 

 

4.3 Erfüllt das Kraftfahrzeug nicht die Bedingungen für die Beförderung auf Doppelstockeinheiten,  
gilt Preiskategorie B. 
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B 4a Preiskategorie AO (Online-Tarife) 

4a.1 Fahrkarten der Preiskategorie AO können ausschließlich online über ticket.syltshuttle.de oder 
in der Sylt Shuttle App erworben werden. Die Preiskategorie AO gilt für Fahrzeuge, die die Be-
dingungen für die Beförderung auf Doppelstockeinheiten erfüllen. Für den Erwerb dieser Fahr-
karten ist eine Registrierung und ein entsprechender Log-In im Webshop und in der App erfor-
derlich. 

4a.2 Online Eco [AO E] 

Die Fahrpreise gelten für eine einfache Fahrt. Die Fahrkarte berechtigt am gewählten Reisetag 
zur freien Zugauswahl und gewährt die Mitnahme bei freien Stellplatzkapazitäten. Das Stornie-
rungsentgelt beträgt 12 Euro. 

 Einfache Fahrt < 1,65 m* Einfache Fahrt > 1,65 m* 

Montag bis Sonntag [AOEH-1]          56,99 € [AOEH-2]          56,99 € 

Dienstag bis Donnerstag** [AOEDH-1]        44,50 € [AOEDH-2]       44,50 € 

 

Bei gleichzeitigem Kauf der Rückfahrt (Rückfahrermäßigung) reduziert sich der Preis für diese 
eine einfache Fahrt auf: 

 Einfache Fahrt < 1,65 m* Einfache Fahrt > 1,65 m* 

Montag bis Sonntag [AOER-1]          48,44 € [AOER-2]          48,44 € 

Dienstag bis Donnerstag** [AOEDR-1]        44,50 € [AOEDR-2]        44,50 € 

 

Für Kunden, die die Voraussetzungen der Preiskategorie S erfüllen, gelten folgende Preise: 

 Einfache Fahrt < 1,65 m* Einfache Fahrt > 1,65 m* 

Montag bis Sonntag [AOESH-1]          25,50 € [AOESH-2]          25,50 € 

 

Legende: 

* = Fahrzeughöhe 
**= nur bei gleichzeitigem Kauf einer einfachen Fahrt an einem Dienstag, Mittwoch oder 
      Donnerstag für die Gegenrichtung, ausgeschlossen vom 21.12. bis 30.12.2021 
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4a.3 Online Comfort [AO C] 

Die Fahrpreise gelten für eine einfache Fahrt und variieren je nach Preisstufe durch eine Kon-
tingentsteuerung. Die Fahrkarte enthält eine Stellplatzreservierung für einen bestimmten Tag 
und Zug und kann bis 30 Minuten vor Verladeschluss erworben werden. Die Stellplatzreservie-
rung kann bei Zuzahlung des entsprechenden Differenzbetrags umgebucht werden. Darüber 
hinaus berechtigt die Fahrkarte, die Fahrt innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten Gel-
tungstag bei freien Stellplatzkapazitäten mit einem anderen Zug anzutreten. Die Stornierung 
der Fahrkarte ist kostenfrei.  

Preisstufe (PS) Einfache Fahrt < 1,65 m* Einfache Fahrt > 1,65 m* 

PS1 [AOCH1-1]               60,99 € [AOCH1-2]               60,99 € 

PS2 [AOCH2-1]               63,99 € [AOCH2-2]               63,99 € 

PS3 [AOCH3-1]               66,99 € [AOCH3-2]               66,99 € 

PS4 [AOCH4-1]               69,99 € [AOCH4-2]               69,99 € 

PS5 [AOCH5-1]               72,99 € [AOCH5-2]               72,99 € 

PS6 [AOCH6-1]               75,99 € [AOCH6-2]               75,99 € 

 

Bei gleichzeitigem Kauf der Rückfahrt (Rückfahrermäßigung) reduziert sich der Preis für diese 
eine einfache Fahrt auf: 

Preisstufe (PS) Einfache Fahrt < 1,65 m* Einfache Fahrt > 1,65 m* 

PS1 [AOCR1-1]               51,84 € [AOCR1-2]               51,84 € 

PS2 [AOCR2-1]               54,39 € [AOCR2-2]               54,39 € 

PS3 [AOCR3-1]               56,94 € [AOCR3-2]               56,94 € 

PS4 [AOCR4-1]               59,49 € [AOCR4-2]               59,49 € 

PS5 [AOCR5-1]               62,04 € [AOCR5-2]               62,04 € 

PS6 [AOCR6-1]               64,59 € [AOCR6-2]               64,59 € 
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Für Kunden, die die Voraussetzungen der Preiskategorie S erfüllen, gelten folgende Preise: 

Preisstufe (PS) Einfache Fahrt < 1,65 m* Einfache Fahrt > 1,65 m* 

PS1 [AOCSH1-1]             30,50 € [AOCSH1-2]             30,50 € 

PS2 [AOCSH2-1]             32,00 € [AOCSH2-2]             32,00 € 

PS3 [AOCSH3-1]             33,50 € [AOCSH3-2]             33,50 € 

PS4 [AOCSH4-1]             35,00 € [AOCSH4-2]             35,00 € 

PS5 [AOCSH5-1]             36,50 € [AOCSH5-2]             36,50 € 

PS6 [AOCSH6-1]             38,00 € [AOCSH6-2]             38,00 € 

 

Legende: 

* = Fahrzeughöhe 
 

4a.4 Sparpreis [AO S] (Einführung zum 01.10.21) 

Der Sparpreis ist ein kontingentiertes Angebot für ausgewählte Züge und variiert in drei Preis-
stufen. Die Fahrkarte beinhaltet die Mitfahrt auf einem bestimmten Zug und kann bis 30 Minu-
ten vor Verladeschluss erworben werden. Der Umtausch, eine Stornierung oder Erstattung 
des Sparpreises ist ausgeschlossen.  

Preisstufe (PS) Einfache Fahrt < 1,65 m* Einfache Fahrt > 1,65 m* 

PS1 [AOSH1-1]               19,99 € [AOSH1-2]               24,99 € 

PS2 [AOSH2-1]               29,99 € [AOSH2-2]               34,99 € 

PS3 [AOSH3-1]               45,99 € [AOSH3-2]               49,99 € 

 

Legende: 

* = Fahrzeughöhe 
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 Preiskategorie B 

5.1 Kann das Kraftfahrzeug nur auf Einstockeinheiten befördert werden, gilt: 

Länge über alles: Hin- und Rückfahrt: 
 

 Einfache Fahrt: 
 

bis 6,00 m  
[BR6]                       147,90 € 
MwSt                         +      28,10 € 
                                  =     176,00 € 

[BH6]                         73,95 € 
MwSt                          +      14,05 € 
                                   =      88,00 € 

6,01 m bis 8,00 m 
[BR8]                       205,04 € 
MwSt                         +       38,96 € 
                                  =     244,00 € 

[BH8]                       102,52 € 
MwSt                          +      19,48 € 
                                   =    122,00 € 

8,01 m bis 10,00 m 
[BR10]                     257,14 € 
MwSt                         +       48,86 € 
                                  =     306,00 € 

[BH10]                     131,09 € 
MwSt                          +       24,91 € 
                                   =     156,00 € 

10,01 m bis 15,00 m 
[BR15]                     386,55 € 
MwSt                         +       73,45 € 
                                  =     460,00 € 

[BH15]                     193,28 € 
MwSt                          +       36,72 € 
                                   =     230,00 € 

15,01 m bis 21,80 m 
[BR20]                     519,33 € 
MwSt                         +       98,67 € 
                                  =     618,00 € 

[BH20]                     259,66 € 
MwSt                          +       49,34 € 
                                   =     309,00 € 

5.2 Hat das Kraftfahrzeug einen Sattelauflieger, gilt als Gesamtlänge pauschal die Summe 
der Längen der Zugmaschine und des Aufliegers abzüglich 2 m. 

5.3 Bei Vorlage einer Buchungs- oder Reservierungsbestätigung für einen Sylter Camping-
platz gelten für Campingfahrzeuge nachfolgende Preise:  

Länge über alles: Hin- und Rückfahrt: 
 

bis 10,00 m [BCR10]       159,99 € 

ab 10,01 m [BCR20]       226,99 € 

Die Fahrkarte gilt ausschließlich für eine Hin- und Rückfahrt. Die Rückfahrt muss inner-
halb von 12 Monaten angetreten werden. 

 Preiskategorie M 

Für die Beförderung von Motorrädern ohne Beiwagen, Motorrollern, Quads und Fahrräder mit 
Hilfsmotor (Moped, Mofa) im Motorradwagen oder auf Einstockeinheiten gilt: 
 

 Hin- und Rückfahrt: 
 

 Einfache Fahrt: 
 

[MR]          58,99 € [MH]          29,99 € 

 



 

Freigabe:    
Regierungspräsidium 
Darmstadt am 01.07.21 

Seite: 30 
  

 

 Preiskategorie S 
 

7.1 Die Preiskategorie S gilt für Fahrzeuge, die einschließlich etwaiger Anhänger eine Länge über 
alles von 15,00 Meter nicht überschreiten, wenn beide nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind:  

 a) Der Standort des Kraftfahrzeuges laut Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I ist 
Sylt oder ein Ort auf Sylt. Dies ist nicht erforderlich, wenn es sich um einen dem Fahrzeug-
führer persönlich zugeteilten Firmenwagen handelt. In diesem Fall muss uns der Fahr-
zeugführer einen schriftlichen Nachweis des Arbeitgebers darüber vorlegen, dass dieser 
ihm das Fahrzeug zum ständigen Gebrauch zur Verfügung gestellt hat. Dieser darf nicht 
älter als ein Jahr sein.  

b) Der Fahrzeugführer hat zum Zeitpunkt der Überfahrt seinen Hauptwohnsitz auf Sylt. Als 
Nachweis dafür akzeptieren wir den Bundespersonalausweis oder eine Bestätigung der 
Einwohnermeldebehörde. Diese darf nicht älter als ein Jahr sein. Für Absolventen eines 
freiwilligen sozialen Jahres auf Sylt akzeptieren wir stattdessen auch eine Bescheinigung 
der Einsatzstelle. 

7.2 Die Preiskategorie S gilt für Gewerbebetriebe, wenn der Standort des Kraftfahrzeuges laut 
Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I Sylt oder ein Ort auf Sylt ist und die Länge 
über alles inkl. ggf. vorhandener Anhänger unter 15,01 m liegt und nachfolgende Bedingung 
erfüllt ist:  

- Der Sitz des Gewerbebetriebes ist zum Zeitpunkt der Überfahrt auf Sylt.  
Als Nachweis dafür, dass tatsächlich das Gewerbe auf Sylt ausgeübt und eine Betriebs-
stätte unterhalten wird, akzeptiert die DB Fernverkehr AG eine besondere Bescheinigung 
des Sylter Ordnungsamtes, die nicht älter als 3 Jahre sein darf. 

7.3 Die Preiskategorie S gilt für Organisationen, die nach § 35 Abs. 1 und 5a StVO mit Sonder-
rechten ausgestattet sind, sowie für Behörden und gemeinnützige Vereine, wenn der Stand-
ort des Kraftfahrzeuges laut Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I Sylt oder ein Ort 
auf Sylt ist und die Länge über alles inkl. ggf. vorhandener Anhänger unter 15,01 m liegt und 
nachfolgende Bedingung erfüllt ist: 

- Der Sitz der Behörden, gemeinnützigen Vereine und Organisationen ist auf Sylt.  
Als Nachweis dafür wird bei Vereinen ein Beleg für Steuerbegünstigung wegen Gemein-
nützigkeit akzeptiert, bei Behörden und Organisationen mit Sonderrechten genügt die An-
gabe der Adresse unter “Wohnort” im Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I. 
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7.4 In Verbindung mit der Preiskategorie S gelten folgende Preise: 
 

7.4.1 Kraftfahrzeug nach den Bedingungen für Preiskategorie A: 
 

 Hin- und Rückfahrt: 
 

 Einfache Fahrt: 
 

[ASR]          50,99 € [ASH]         29,99 € 

 
7.4.2 Das SYLTSCHÜTZER-TICKET. beinhaltet einen Beitrag in Höhe von 1 € für Küsten-

schutzmaßnahmen auf Sylt. Der Kauf dieser Fahrkarte ist freiwillig. Dieser Beitrag wird 
in vollem Umfang an die Stiftung Küstenschutz Sylt abgeführt. 
 

SYLTSCHÜTZER-TICKET.  
Hin- und Rückfahrt: 
 

SYLTSCHÜTZER-TICKET. 
Einfache Fahrt: 
 

[AKSR]          51,99 € [AKSH]          30,99 € 

 
7.4.3 Werden nur die Bedingungen für die Beförderung auf Einstockeinheiten erfüllt, muss für 

die Gewährung der Preiskategorie S das Kraftfahrzeug als Pkw oder Sonderkraftfahr-
zeug im Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen sein. 

7.4.4 Pkw oder Sonderkraftfahrzeug nach den Bedingungen für Preiskategorie B und  
Pkw oder Sonderkraftfahrzeug mit Anhänger nach den Bedingungen für Preiskategorie B: 
 

Länge über alles:  Hin- und Rückfahrt: 
 

 Einfache Fahrt: 
 

bis 8 m [BSR8]        90,99 € [BSH8]      47,99 € 

8,01 m bis 10 m [BSR10]    120,99 € [BSH10]    62,99 € 

10,01 m bis 15 m [BSR15]    176,99 € [BSH15]    93,99 € 

 
7.4.5 Campingfahrzeuge (Wohnmobile und Wohnwagengespanne) nach den Bedingungen für 

Preiskategorie B: 
 

Länge über alles: Hin- und Rückfahrt: 
 

bis 10,00 m [BCR10]         79,99 € 

ab 10,01 m [BCR20]       113,99 € 

 

Die Fahrkarte gilt ausschließlich für eine Hin- und Rückfahrt. Die Rückfahrt muss inner-
halb von 12 Monaten angetreten werden. 
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7.4.6 Fahrzeug nach den Bedingungen für Preiskategorie M: 
 

 Hin- und Rückfahrt: 
 

 Einfache Fahrt: 
 

[MSR]          37,99 € [MSH]          19,99 € 

 

7.5 Für alle Fahrkarten der Preiskategorie S gilt: 

Der Fahrzeugführer verpflichtet sich, die missbräuchliche Inanspruchnahme der Preiskatego-
rie S zu verhindern. Bei einem begünstigten Missbrauch der Preiskategorie S durch Dritte 
kann der Anspruch auf die Preiskategorie S erlöschen. 

 Preiskategorie T 

Tagesrundfahrkarte 

8.1 Gemeinsam mit der Rømø-Sylt Linie GmbH & Co. KG wird eine Tagesrundfahrkarte [T] ange-
boten. Diese gilt einen Kalendertag lang für je eine Fahrt mit dem Zug und mit der Fähre der 
Rømø-Sylt Linie GmbH & Co. KG. 

8.2 Die Tagesrundfahrkarte ist für Kraftfahrzeuge erhältlich, wenn diese den Bedingungen ent-
sprechen, die laut diesem Tarif für ein Kraftfahrzeug nach Preiskategorie A und auf der Fähre 
für einen Pkw bis 6 m gelten. 

8.3 Die Tagesrundfahrt kann wahlweise in Niebüll, Westerland, List (Sylt) oder Havneby (Rømø) 
begonnen werden.  

8.4 Für die Tagesrundfahrkarte sind folgende Bedingungen zu beachten: 

8.5 Die Tagesrundfahrt muss am selben Tag begonnen und beendet werden. 

8.6 Die Tagesrundfahrkarte gilt für je eine Fahrt mit dem Zug und der Fähre der Rømø-Sylt Linie 
und ist keine Hin- und Rückfahrkarte, mit der eines der beiden Verkehrsmittel zweimal benutzt 
werden kann. 

8.7 Die Tagesrundfahrkarte kann in den Terminals des Sylt Shuttle und der Fähre gekauft werden. 
Sie ist bis zum Ende der Rundfahrt aufzubewahren und auf Verlangen dem Servicepersonal 
vorzuzeigen. 

8.8 Die DB Fernverkehr AG und die Rømø-Sylt Linie GmbH & Co. KG übernehmen die Haftung 
jeweils für die eigene Beförderungsstrecke nach den geltenden Gesetzen und Tarifen. 

8.9 Der Gesamtpreis für die Bahn- und Fährstrecke einschließlich Personenbeförderung beträgt 
82,99 €. 

Befristete Sonderangebote 

8.10 Die DB Fernverkehr AG behält sich vor, befristete Sonderangebote wie z. B. Tageskombiti-
ckets einzuführen. Diese setzen sich aus Leistungen verschiedener touristischer Partner zu-
sammen. Es gelten die Preise und Bedingungen, die in besonderen Flyern veröffentlicht wer-
den. Die DB Fernverkehr AG und die touristischen Partner übernehmen für ihre jeweilige Leis-
tung die Haftung nach den geltenden Gesetzen und Tarifen. 
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 Preiskategorie V 

Zwölferkarte V 

9.1 Erfüllt das Kraftfahrzeug die Bedingungen nach Preiskategorie A, so kann die Zwölferkarte ge-
nutzt werden. Die Zwölferkarte enthält zwölf einfache Fahrten. Die Zwölferkarte darf nicht zur 
Überfahrt mehrerer Kraftfahrzeuge gleichzeitig genutzt werden. 

9.2 Die Zwölferkarte gilt 13 Monate. Die Geltungsdauer beginnt ab dem Tag der ersten Fahrt. Eine 
Verlängerung der Gültigkeit ist ausgeschlossen. 
 

Zwölferkarte 
Zwölf einfache Fahrten 

Preis 

nach Preiskategorie A [V]           509,99 € 

nach Preiskategorie A in Verbin-
dung mit Preiskategorie S 

[VS]         254,99 € 

SYLTSCHÜTZER-TICKET. Zwölferkarte 

9.3 Das SYLTSCHÜTZER-TICKET. beinhaltet einen Beitrag in Höhe von 1 € für Küstenschutz-
maßnahmen auf Sylt. Der Kauf dieser Fahrkarte ist freiwillig. Dieser Beitrag wird in vollem Um-
fang an die Stiftung Küstenschutz Sylt abgeführt. 
 

SYLTSCHÜTZER-TICKET. 
Zwölferkarte 

Zwölf einfache Fahrten 
Preis 

nach Preiskategorie A [VK]          510,99 € 

nach Preiskategorie A in Verbin-
dung mit Preiskategorie S 

[VKS]        255,99 € 

 

9.4 Die Zwölferkarte gilt jeweils für bis zu drei verschiedene Kraftfahrzeuge, deren amtliche Kenn-
zeichen vom Servicepersonal im CheckIn/KundenCenter auf der Karte eingetragen werden. 
Beim Kauf der Zwölferkarte ist mindestens ein Kennzeichen einzutragen. Für die Änderung 
eines Kennzeichens erheben wir ein Entgelt nach Preiskategorie Z. 
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 Preiskategorie Z 

Zusätzliche Entgelte 

  Preis 

Außerplanmäßiger 
Halt eines Zuges we-
gen 

- Missbrauch der Notbremse und 
Notsignale 

- Ladungssicherung 
- Personen, die ihr Kraftfahrzeug 

verlassen haben 

je nach Aufwand, 
mindestens jedoch 
105,- €  

Parken im Terminal 
(nur wenn Stellplatz 
vorhanden) 

- Tageskarte je Kraftfahrzeug 
  50,- € 

Entgelt für besondere 
Leistungen 

- z.B. zur Sicherung von Kraftfahr-
zeug und Ladung 

- bei Überschreitung von  
Lademaßen (einschließlich La-
dung) 

- Sondertransporte und Transporte 
mit besonderen Güterwagen 

 

je nach Aufwand, 
mindestens jedoch 
105,- € 

Erstattung  
von Fahrkarten 

- pro Fahrkarte 
  12,- € 

Reservierungsentgelt 
für Preiskategorie V 
(Zwölferkarte) 

- pro Stellplatz 
0,- bis 20,-€ 

Umbuchung einer  
Reservierung 

- pro Stellplatz 
0,- bis 20,-€ 

Entgeltpflichtige Tarif-
auskünfte und Be-
scheinigungen 

- einmalig pro Anfrage/ Vorgang 
  11,- € 
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 Erstattung von Fahrkarten  

11.1 Nicht benutzte Fahrkarten werden bis zum ersten Geltungstag erstattet. Teilweise benutzte 
Fahrkarten werden bis 6 Monate nach dem letzten Geltungstag der Fahrkarte erstattet, wobei 
eine einfache Fahrt angerechnet wird (AH, BH, ASH, BSH, MH, MSH). 

11.2 Erstattungen sind nur bei Rückgabe der Chipfahrkarte/n und der Originalquittung/en, bei Mo-
bile- oder Online-Tickets bei Vorlage des ausgedruckten PDF Dokuments möglich. Die Erstat-
tungen werden im CheckIn der Terminals Niebüll und Westerland sowie im KundenCenter 
durchgeführt. Ein Erstattungsentgelt nach Preiskategorie Z wird erhoben; dies gilt nicht für Er-
stattungen nach Nr. A 17.1 dieses Tarifs.  

11.3 Für verlorene oder abhanden gekommene Fahrkarten wird kein Ersatz geleistet. 

Besondere Regelungen für das SYLTSCHÜTZER-TICKET: 

11.3 Bei nicht benutzten Fahrkarten wird der Küstenschutzbeitrag in Höhe von 1 € zurückerstattet. 
Bei teilweise benutzten Fahrkarten wird der Küstenschutzbeitrag nicht erstattet. 

Besondere Regelungen für ermäßigte Fahrkarten: 

11.4 Preiskategorie BCR10 und BCR20 - Fahrkarten für Campingfahrzeuge 

Wurde bei der Hinfahrt aufgrund der fehlenden Buchungsbestätigung eine Fahrkarte zum re-
gulären Fahrpreis gekauft, gilt: Der Fahrzeugführer hat bei Antritt der Rückfahrt zu belegen, 
dass er Kunde eines Sylter Campingplatzes gewesen ist. Gegen Vorlage der Fahrkarte mit 
Originalquittung und der Rechnung des Sylter Campingplatzes wird die Differenz zwischen 
dem Pauschalfahrpreis und dem regulären Fahrpreis erstattet. Die Erstattung wird nur bei An-
tritt der Rückfahrt direkt im Terminal Westerland vorgenommen. Nachträgliche Erstattungen 
nach Beendigung der Reise sind nicht möglich. 

11.5 Preiskategorie T 

Die Tagesrundfahrkarte und befristete Sonderangebote wie z. B. Tageskombitickets werden 
nicht erstattet. 

11.6 Preiskategorie V   

Für jede genutzte einfache Fahrt wird der halbe Fahrpreis einer regulären Hin- und Rückfahr-
karte gemäß Preiskategorie A (Tarifkürzel AR) oder S (Tarifkürzel ASR) berechnet und vom 
Gesamtpreis der Zwölferkarte abgezogen. Ergibt die Berechnung der Erstattung unter Abzug 
des Erstattungsentgeltes einen Auszahlungsbetrag, wird dieser Betrag gegen Vorlage der Ori-
ginalquittung erstattet. 

 

 Sonstiges 
Aufgrund technischer Besonderheiten im Internet kann eine jederzeitige Verfügbarkeit des In-
ternetverkaufs auf www.bahn.de/syltshuttle nicht gewährleistet werden. 
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 Kontakt, Anfragen 
Sämtliche Anfragen sind bitte an folgende Adresse zu richten: 

 
DB Fernverkehr AG 
Inselverkehr Sylt 
KundenCenter 
Industrieweg 18 a 
25980 Sylt/ OT Westerland 

 
Telefon: 0800 8228383  
kostenfrei aus dem deutschen Mobil- und Festnetz 

 
Telefax: 0 461 - 861 486 


